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Erwägungen

E. 1
…

E. 2
Hertensteinstrasse) und über den Hertenstein umgangen wird, erscheint es durchaus
denkbar, dass ein gewisser Teil der heutigen Benützer des Schleichwegs auf der
Kantonsstrasse weiterfährt, wenn die Goldwandstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt
wird. Daher ist eine gewisse Verlagerung des Verkehrs auf die Kantonsstrasse nicht
auszuschliessen. Durch diesen Mehrverkehr ist der Beschwerdeführer in seinen Interessen
betroffen. Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten. …

E. 3
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